
Auszug aus der nicht genehmigten Niederschrift

Erstellt am:  07.02.2019

Gremium: Sitzungsdatum: Sitzungsart:

Schulausschuss 06.02.2019 öffentlich

zu TOP 2.2
Realisierungskonzept zur Erweiterung der Schulraumressource im Stadtbezirk 
Innenstadt-Nord
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 12727-18)

Dem Schulausschuss lagen folgende Zusatz-/Ergänzungsanträge vor:

 Fraktion B‘90/Die Grünen, Drucksache Nr.: 12727-18-E1:

„… die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN bittet unter dem o.g. Punkt um Beratung und 
Abstimmung des folgenden Antrags:

1. Der Schulausschuss begrüßt das vorliegende Konzept zur Sanierung und Erweiterung der 
Schulraumressource im Stadtbezirk Innenstadt-Nord.

2. Ziel muss es sein, alle sich bietenden Beschleunigungspotenziale zu nutzen, um das 
Konzept schnellstmöglich vor dem momentan vorgesehenen Abschluss 2036 umzusetzen. 
Der Schulausschuss sichert dafür der Verwaltung sämtliche Unterstützung zu.

3. In diesem Zusammenhang wird die Verwaltung gebeten zu prüfen, ob und welche 
Möglichkeiten auch durch Ausweichquartiere außerhalb des Stadtbezirks vorstellbar sind, 
die durch die Einrichtung von Bustransfers genutzt werden könnten.

4. Um eine enge Begleitung des Prozesses durch den Schulausschuss zu gewährleisten, wird 
die Verwaltung aufgefordert, den Ausschuss regelmäßig und zeitnah über die Umsetzung 
des Konzepts und eventuelle Veränderungen im Ablauf zu informieren.“

5. Die Verwaltung wird aufgefordert, nach 5 Jahren zu überprüfen, ob die 
Grundannahmen des heute beschlossenen Konzeptes noch stimmen. Die Ergebnisse 
werden dem Ausschuss zur Verfügung gestellt.

Der Schulausschuss stimmte dem Zusatz-/Ergänzungsantrag der Fraktion B‘90/Die 
Grünen mit o. g.  Ergänzung zu 5. einstimmig zu.

 SPD-Fraktion, Drucksache Nr.: 12727-1-E2:

„… die SPD-Fraktion stellt folgenden Antrag zur Beratung und Abstimmung:

Der Schulausschuss begrüßt die Vorlage zur Schaffung des dringend notwendigen  
Schulraums in der Nordstadt und bewertet sehr positiv, dass der Bedarf in Abstimmung mit 
den Schulen ermittelt und in ein umfassendes  Realisierungskonzept eingearbeitet wurde.
Der Schulausschuss stellt fest, dass innerhalb der aufgezeigten Maßnahmepakete der neue 
Grundschulstandort für die Lessingschule nicht enthalten ist, obwohl diese Maßnahme bereits 
sehr lange geplant wird und die Umsetzung mit höchster Priorität behandelt werden sollte.



Auszug aus der nicht genehmigten Niederschrift

Darüber hinaus ist der Schulausschuss der Auffassung, dass die Zeitdauer bis zum Abschluss 
aller Maßnahmen für die am Schluss liegenden Projekte der weiterführenden Schulen und 
insbesondere des Helmholtzgymnasiums entschieden zu lang ist.
Zu Recht spricht die Medieninformation der Verwaltung von einem langen Zeitraum, bis zum 
Abschluss der Maßnahmen im Jahre 2036 und ebenso wie die Vorlage von der Notwendigkeit 
der Prüfung von Beschleunigungspotenzialen.
So ist u.a. für den letzten in der Reihe, das Helmholtzgymnasium zu beachten:

- Im Zusammenhang mit der Einführung von G9 ist der Schulträger für jedes   Gymnasium 
verpflichtet, hinsichtlich des zusätzlichen Raumbedarfes termingerecht, d.h. zum Schuljahr 

2026/27, Abhilfe zu schaffen. Dies muss auch für das Helmholtz-Gymnasium gelten, 
welches im bestehenden Gebäude keinen zusätzlichen Jahrgang aufnehmen kann. 

- Seit drei Jahren ist vom Schulträger anerkannt, dass aufgrund des Ganztages   erhebliche 

pädagogische Flächen am Helmholtz-Gymnasium fehlen. Dieser Zustand darf nicht erst 
nach mehr als einem weiteren Jahrzehnt angegangen werden. 

- Unstrittig hat die Lehrerschaft durch die besondere Schülerstrukur einen erheblichen 

Mehraufwand zu leisten. Hierfür stehen weder Lehrerarbeitsplätze, noch Beratungsräume, 
noch banale Sitzplätze im Lehrerzimmer in annähernd ausreichender Zahl zur Verfügung. 

Mehrarbeit und besondere Belastung erfordert ein angemessenes Arbeitsumfeld. Dieses 
kann nicht erst in 15 Jahren erstellt werden.

Allgemein ist zu berücksichtigen, dass der im Zwischenbericht der Verwaltung zur 
Schulentwicklungsplanung für den Primarbereich prognostizierte Anstieg der 
Grundschulkinderzahlen sich ja wenige Jahre später in den weiterführenden Schulen 
wiederfindet

Deshalb ist es zwingend erforderlich, Beschleunigungspotenziale durch weitere 
Ausweichquartiere zu erschließen und solche zumindest beim Helmholtzgymnasium auch auf 
dem Bestandsgelände selbst zu schaffen.“

Der Schulausschuss stimmte dem Zusatz-/Ergänzungsantrag der SPD-Fraktion 
einstimmig mit einer Enthaltung zu.

Der Schulausschuss empfahl dem Rat der Stadt Dortmund einstimmig, folgenden 
Beschluss zu fassen:

Der Rat der Stadt fasst den Grundsatzbeschluss zur Umsetzung des Realisierungskonzeptes 
zur Erweiterung der Schulraumressource im Stadtbezirk Innenstadt-Nord. Dies beinhaltet: 

1. In der Startphase die Umsetzung des Maßnahmenpakets 1. Dies beinhaltet:
1.1. die Planung und den Neubau einer vierzügigen Grundschule auf der Potenzialfläche  

Burgholzstraße 150 einschließlich Sporthalleneinheiten
1.2. die Planung und den Neubau einer Interimsschule gemäß zukunftsfähigem 

Raumprogramm der fünfzügigen Gertrud-Bäumer-Realschule auf der Potenzialfläche 
Burgholzstraße 150 einschließlich Sporthalleneinheiten

1.3. die Erweiterung der dreizügigen Diesterweg-Grundschule um einen Schulzug, die 
Planung und den Neubau der vierzügigen Diesterweg-Grundschule gemäß 
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zukunftsfähigem Raumprogramm, mit anschließendem Abbruch des alten 
Schulgebäudes und Errichtung einer zusätzlichen Sporthalleneinheit 

1.4. die Erweiterung der Libellen-Grundschule um einen Schulzug, die Planung und 
Aufstockung der Libellen-Grundschule.

2. In der späteren Umsetzung der nächsten Maßnahmenpakete des Konzeptes eine 
fortlaufende Anpassungen der individuellen Bedarfe der Standorte

3. Die Prüfung und Hebung von Beschleunigungspotenzialen  durch Flächenpotenziale im 
Rahmen der Fortschreibung des Konzeptes.

Darüber hinaus wird die Verwaltung durch den Rat der Stadt ermächtigt zur schnelleren 
Realisierung der Baumaßnahmen auch Externe mit der Realisierung zu beauftragen.  Im 
Maßnahmenpaket 1 soll eine Beauftragung der Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft 
mbH (DSG) zur Realisierung der Neubauten an der Burgholzstraße (Standorte 1.1. und 1.2) 
erfolgen.

Der Rat beauftragt die Schulverwaltung die formalen Verfahren zur Anpassung der Zügigkeit 
der betroffenen Schulen einzuleiten. 
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Erstellt am:  12.02.2019

Gremium: Sitzungsdatum: Sitzungsart:

Bezirksvertretung Innenstadt-Nord 06.02.2019 öffentlich

zu TOP 6.2
Realisierungskonzept zur Erweiterung der Schulraumressource im Stadtbezirk 
Innenstadt-Nord
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 12727-18)

Beschluss:

Die Bezirksvertretung Innenstadt-Nord nimmt den nachfolgenden Antrag der SPD-
Fraktion zur Kenntnis und beschließt einstimmig:

„Die Bezirksvertretung Innenstadt-Nord begrüßt die Vorlage zur Schaffung des 
dringend notwendigen Schulraums in der Nordstadt und bewertet sehr positiv, dass 
der Bedarf in Abstimmung mit den Schulen ermittelt und in ein umfassendes 
Realisierungskonzept eingearbeitet wurde.

Allerdings ist die Bezirksvertretung der Meinung, dass die Zeitdauer bis zum 
Abschluss aller Maßnahmen für die am Schluss liegenden Projekte der 
weiterführenden Schulen und insbesondere des Helmholtzgymnasiums entschieden 
zu lang ist.

Zu Recht spricht die Medieninformation der Verwaltung von einem langen Zeitraum, 
bis zum Abschluss der Maßnahmen im Jahre 2036 und ebenso wie die Vorlage von 
der Notwendigkeit der Prüfung von Beschleunigungspotenzialen.

So ist u.a. für den Letzen in der Reihe, das Helmholtzgymnasium zu beachten:

- Im Zusammenhang mit der Einführung von G9 ist der Schulträger 
für jedes  Gymnasium verpflichtet, hinsichtlich des zusätzlichen Raumbedarfes 
termingerecht, d.h. zum Schuljahr 2026/27, Abhilfe zu schaffen. Dies muss 
auch für das Helmholtz-Gymnasium gelten, welches im bestehenden Gebäude 
keinen zusätzlichen Jahrgang aufnehmen kann.

- Seit drei Jahren ist vom Schulträger anerkannt, dass aufgrund des 
Ganztages  erhebliche pädagogische Flächen am Helmholtz-Gymnasium 
fehlen. Dieser Zustand darf nicht erst nach mehr als einem weiteren Jahrzehnt 
angegangen werden.

- Unstrittig hat die Lehrerschaft durch die besondere Schülerstrukur einen 
erheblichen Mehraufwand zu leisten. Hierfür stehen weder 
Lehrerarbeitsplätze, noch Beratungsräume, noch banale Sitzplätze im 
Lehrerzimmer in annähernd ausreichender Zahl zur Verfügung. Mehrarbeit 
und besondere Belastung erfordert ein angemessenes Arbeitsumfeld. Dieses 
kann nicht erst in 15 Jahren erstellt werden.

Allgemein ist zu berücksichtigen, dass der im Zwischenbericht der Verwaltung zur 
Schulentwicklungsplanung für den Primarbereich prognostizierte Anstieg der 
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Grundschul-kinderzahlen sich ja wenige Jahre später in den weiterführenden 
Schulen wiederfindet

Deshalb ist es zwingend erforderlich Beschleunigungspotenziale zu erschließen 
durch weitere Ausweichquartiere und zumindest beim Helmholtzgymnasium auch auf 
dem Bestandsgelände.“

Die Bezirksvertretung Innenstadt-Nord empfiehlt einstimmig dem Rat der Stadt 
Dortmund mit oben genanntem Zusatz (SPD-Antrag) den nachfolgenden 
Beschluss zu fassen:

Der Rat der Stadt fasst den Grundsatzbeschluss zur Umsetzung des 
Realisierungskonzeptes zur Erweiterung der Schulraumressource im Stadtbezirk 
Innenstadt-Nord. Dies beinhaltet: 

1. In der Startphase die Umsetzung des Maßnahmenpakets 1. Dies beinhaltet:
1.1. die Planung und den Neubau einer vierzügigen Grundschule auf der 

Potenzialfläche  Burgholzstraße 150 einschließlich Sporthalleneinheiten
1.2. die Planung und den Neubau einer Interimsschule gemäß zukunftsfähigem 

Raumprogramm der fünfzügigen Gertrud-Bäumer-Realschule auf der 
Potenzialfläche Burgholzstraße 150 einschließlich Sporthalleneinheiten

1.3. die Erweiterung der dreizügigen Diesterweg-Grundschule um einen Schulzug, 
die Planung und den Neubau der vierzügigen Diesterweg-Grundschule 
gemäß zukunftsfähigem Raumprogramm, mit anschließendem Abbruch des 
alten Schulgebäudes und Errichtung einer zusätzlichen Sporthalleneinheit 

1.4. die Erweiterung der Libellen-Grundschule um einen Schulzug, die Planung 
und Aufstockung der Libellen-Grundschule

2. In der späteren Umsetzung der nächsten Maßnahmenpakete des Konzeptes eine 
fortlaufende Anpassungen der individuellen Bedarfe der Standorte

3. Die Prüfung und Hebung von Beschleunigungspotenzialen  durch 
Flächenpotenziale im Rahmen der Fortschreibung des Konzeptes.

Darüber hinaus wird die Verwaltung durch den Rat der Stadt ermächtigt zur 
schnelleren Realisierung der Baumaßnahmen auch Externe mit der Realisierung zu 
beauftragen.  Im Maßnahmenpaket 1 soll eine Beauftragung der Dortmunder 
Stadtentwicklungsgesellschaft mbH (DSG) zur Realisierung der Neubauten an der 
Burgholzstraße (Standorte 1.1. und 1.2) erfolgen.

Der Rat beauftragt die Schulverwaltung die formalen Verfahren zur Anpassung der 
Zügigkeit der betroffenen Schulen einzuleiten. 
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Erstellt am:  13.02.2019

Gremium: Sitzungsdatum: Sitzungsart:

Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün 12.02.2019 öffentlich

zu TOP 4.1
Realisierungskonzept zur Erweiterung der Schulraumressource im Stadtbezirk 
Innenstadt-Nord
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 12727-18)

Hierzu liegt vor  Empfehlung des Schulausschusses:

„Dem Schulausschuss lagen folgende Zusatz-/Ergänzungsanträge vor:

Fraktion B‘90/Die Grünen, Drucksache Nr.: 12727-18-E1:

„… die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN bittet unter dem o.g. Punkt um Beratung und
Abstimmung des folgenden Antrags:
1. Der Schulausschuss begrüßt das vorliegende Konzept zur Sanierung und Erweiterung der
Schulraumressource im Stadtbezirk Innenstadt-Nord.
2. Ziel muss es sein, alle sich bietenden Beschleunigungspotenziale zu nutzen, um das
Konzept schnellstmöglich vor dem momentan vorgesehenen Abschluss 2036 umzusetzen.
Der Schulausschuss sichert dafür der Verwaltung sämtliche Unterstützung zu.
3. In diesem Zusammenhang wird die Verwaltung gebeten zu prüfen, ob und welche
Möglichkeiten auch durch Ausweichquartiere außerhalb des Stadtbezirks vorstellbar sind,
die durch die Einrichtung von Bustransfers genutzt werden könnten.
4. Um eine enge Begleitung des Prozesses durch den Schulausschuss zu gewährleisten, wird
die Verwaltung aufgefordert, den Ausschuss regelmäßig und zeitnah über die Umsetzung
des Konzepts und eventuelle Veränderungen im Ablauf zu informieren.“
5. Die Verwaltung wird aufgefordert, nach 5 Jahren zu überprüfen, ob die
Grundannahmen des heute beschlossenen Konzeptes noch stimmen. Die Ergebnisse
werden dem Ausschuss zur Verfügung gestellt.

Der Schulausschuss stimmte dem Zusatz-/Ergänzungsantrag der Fraktion B‘90/Die
Grünen mit o. g. Ergänzung zu 5. einstimmig zu.

SPD-Fraktion, Drucksache Nr.: 12727-1-E2:

„… die SPD-Fraktion stellt folgenden Antrag zur Beratung und Abstimmung:
Der Schulausschuss begrüßt die Vorlage zur Schaffung des dringend notwendigen
Schulraums in der Nordstadt und bewertet sehr positiv, dass der Bedarf in Abstimmung mit
den Schulen ermittelt und in ein umfassendes Realisierungskonzept eingearbeitet wurde.
Der Schulausschuss stellt fest, dass innerhalb der aufgezeigten Maßnahmepakete der neue
Grundschulstandort für die Lessingschule nicht enthalten ist, obwohl diese Maßnahme bereits
sehr lange geplant wird und die Umsetzung mit höchster Priorität behandelt werden sollte.
Darüber hinaus ist der Schulausschuss der Auffassung, dass die Zeitdauer bis zum Abschluss
aller Maßnahmen für die am Schluss liegenden Projekte der weiterführenden Schulen und
insbesondere des Helmholtzgymnasiums entschieden zu lang ist.
Zu Recht spricht die Medieninformation der Verwaltung von einem langen Zeitraum, bis zum
Abschluss der Maßnahmen im Jahre 2036 und ebenso wie die Vorlage von der Notwendigkeit
der Prüfung von Beschleunigungspotenzialen.
So ist u.a. für den letzten in der Reihe, das Helmholtzgymnasium zu beachten:
- Im Zusammenhang mit der Einführung von G9 ist der Schulträger für jedes Gymnasium
verpflichtet, hinsichtlich des zusätzlichen Raumbedarfes termingerecht, d.h. zum Schuljahr
2026/27, Abhilfe zu schaffen. Dies muss auch für das Helmholtz-Gymnasium gelten,
welches im bestehenden Gebäude keinen zusätzlichen Jahrgang aufnehmen kann.
- Seit drei Jahren ist vom Schulträger anerkannt, dass aufgrund des Ganztages erhebliche
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pädagogische Flächen am Helmholtz-Gymnasium fehlen. Dieser Zustand darf nicht erst
nach mehr als einem weiteren Jahrzehnt angegangen werden.
- Unstrittig hat die Lehrerschaft durch die besondere Schülerstrukur einen erheblichen
Mehraufwand zu leisten. Hierfür stehen weder Lehrerarbeitsplätze, noch Beratungsräume,
noch banale Sitzplätze im Lehrerzimmer in annähernd ausreichender Zahl zur Verfügung.
Mehrarbeit und besondere Belastung erfordert ein angemessenes Arbeitsumfeld. Dieses
kann nicht erst in 15 Jahren erstellt werden.
Allgemein ist zu berücksichtigen, dass der im Zwischenbericht der Verwaltung zur
Schulentwicklungsplanung für den Primarbereich prognostizierte Anstieg der
Grundschulkinderzahlen sich ja wenige Jahre später in den weiterführenden Schulen
wiederfindet
Deshalb ist es zwingend erforderlich, Beschleunigungspotenziale durch weitere
Ausweichquartiere zu erschließen und solche zumindest beim Helmholtzgymnasium auch auf
dem Bestandsgelände selbst zu schaffen.“

Der Schulausschuss stimmte dem Zusatz-/Ergänzungsantrag der SPD-Fraktion
einstimmig mit einer Enthaltung zu.

Der Schulausschuss empfahl dem Rat der Stadt Dortmund einstimmig, den
Beschluss laut Vorlage zu fassen.“

Hierzu liegt vor  Empfehlung der BV Innenstadt-Nord: 

„Die Bezirksvertretung Innenstadt-Nord nimmt den nachfolgenden Antrag der SPDFraktion
zur Kenntnis und beschließt einstimmig:

„Die Bezirksvertretung Innenstadt-Nord begrüßt die Vorlage zur Schaffung des
dringend notwendigen Schulraums in der Nordstadt und bewertet sehr positiv, dass
der Bedarf in Abstimmung mit den Schulen ermittelt und in ein umfassendes
Realisierungskonzept eingearbeitet wurde.

Allerdings ist die Bezirksvertretung der Meinung, dass die Zeitdauer bis zum
Abschluss aller Maßnahmen für die am Schluss liegenden Projekte der
weiterführenden Schulen und insbesondere des Helmholtzgymnasiums entschieden
zu lang ist.

Zu Recht spricht die Medieninformation der Verwaltung von einem langen Zeitraum,
bis zum Abschluss der Maßnahmen im Jahre 2036 und ebenso wie die Vorlage von
der Notwendigkeit der Prüfung von Beschleunigungspotenzialen
.
So ist u.a. für den Letzen in der Reihe, das Helmholtzgymnasium zu beachten:

- Im Zusammenhang mit der Einführung von G9 ist der Schulträger
für jedes Gymnasium verpflichtet, hinsichtlich des zusätzlichen Raumbedarfes
termingerecht, d.h. zum Schuljahr 2026/27, Abhilfe zu schaffen. Dies muss
auch für das Helmholtz-Gymnasium gelten, welches im bestehenden Gebäude
keinen zusätzlichen Jahrgang aufnehmen kann.
- Seit drei Jahren ist vom Schulträger anerkannt, dass aufgrund des
Ganztages erhebliche pädagogische Flächen am Helmholtz-Gymnasium
fehlen. Dieser Zustand darf nicht erst nach mehr als einem weiteren Jahrzehnt
angegangen werden.
- Unstrittig hat die Lehrerschaft durch die besondere Schülerstrukur einen
erheblichen Mehraufwand zu leisten. Hierfür stehen weder
Lehrerarbeitsplätze, noch Beratungsräume, noch banale Sitzplätze im
Lehrerzimmer in annähernd ausreichender Zahl zur Verfügung. Mehrarbeit
und besondere Belastung erfordert ein angemessenes Arbeitsumfeld. Dieses
kann nicht erst in 15 Jahren erstellt werden.

Allgemein ist zu berücksichtigen, dass der im Zwischenbericht der Verwaltung zur
Schulentwicklungsplanung für den Primarbereich prognostizierte Anstieg der
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Grundschulkinderzahlen sich ja wenige Jahre später in den weiterführenden
Schulen wiederfindet

Deshalb ist es zwingend erforderlich Beschleunigungspotenziale zu erschließen
durch weitere Ausweichquartiere und zumindest beim Helmholtzgymnasium auch auf
dem Bestandsgelände.“

Die Bezirksvertretung Innenstadt-Nord empfiehlt einstimmig dem Rat der Stadt
Dortmund mit oben genanntem Zusatz (SPD-Antrag) den n
Beschluss laut Vorlage zu fassen.

ABVG, 12.02.2019:

Der Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün empfiehlt dem Rat der Stadt Dortmund
einstimmig, unter Einbeziehung der o. a. Empfehlung des Schulausschusses, nachfolgenden 
Beschluss zu fassen:

Beschluss

Der Rat der Stadt fasst den Grundsatzbeschluss zur Umsetzung des Realisierungskonzeptes zur 
Erweiterung der Schulraumressource im Stadtbezirk Innenstadt-Nord. Dies beinhaltet: 

1. In der Startphase die Umsetzung des Maßnahmenpakets 1. Dies beinhaltet:
1.1.die Planung und den Neubau einer vierzügigen Grundschule auf der Potenzialfläche  

Burgholzstraße 150 einschließlich Sporthalleneinheiten
1.2.die Planung und den Neubau einer Interimsschule gemäß zukunftsfähigem Raumprogramm 

der fünfzügigen Gertrud-Bäumer-Realschule auf der Potenzialfläche Burgholzstraße 150 
einschließlich Sporthalleneinheiten

1.3.die Erweiterung der dreizügigen Diesterweg-Grundschule um einen Schulzug, die Planung 
und den Neubau der vierzügigen Diesterweg-Grundschule gemäß zukunftsfähigem 
Raumprogramm, mit anschließendem Abbruch des alten Schulgebäudes und Errichtung 
einer zusätzlichen Sporthalleneinheit 

1.4.die Erweiterung der Libellen-Grundschule um einen Schulzug, die Planung und Aufstockung 
der Libellen-Grundschule

2. In der späteren Umsetzung der nächsten Maßnahmenpakete des Konzeptes eine fortlaufende 
Anpassungen der individuellen Bedarfe der Standorte

3. Die Prüfung und Hebung von Beschleunigungspotenzialen  durch Flächenpotenziale im Rahmen 
der Fortschreibung des Konzeptes.

Darüber hinaus wird die Verwaltung durch den Rat der Stadt ermächtigt zur schnelleren Realisierung 
der Baumaßnahmen auch Externe mit der Realisierung zu beauftragen.  Im Maßnahmenpaket 1 soll 
eine Beauftragung der Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft mbH (DSG) zur Realisierung der 
Neubauten an der Burgholzstraße (Standorte 1.1. und 1.2) erfolgen.

Der Rat beauftragt die Schulverwaltung die formalen Verfahren zur Anpassung der Zügigkeit der 
betroffenen Schulen einzuleiten. 
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Erstellt am:  15.02.2019

Gremium: Sitzungsdatum: Sitzungsart:

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und 
Liegenschaften

14.02.2019 öffentlich

zu TOP 4.2
Realisierungskonzept zur Erweiterung der Schulraumressource im Stadtbezirk 
Innenstadt-Nord
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 12727-18)

Dem Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften liegt folgende Empfehlung des 
Schulausschusses aus der öffentlichen Sitzung vom 06.02.19 vor:

Dem Schulausschuss lagen folgende Zusatz-/Ergänzungsanträge vor:
� Fraktion B‘90/Die Grünen, Drucksache Nr.: 12727-18-E1:

„… die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN bittet unter dem o.g. Punkt um Beratung und
Abstimmung des folgenden Antrags:

1. Der Schulausschuss begrüßt das vorliegende Konzept zur Sanierung und Erweiterung der
Schulraumressource im Stadtbezirk Innenstadt-Nord.
2. Ziel muss es sein, alle sich bietenden Beschleunigungspotenziale zu nutzen, um das
Konzept schnellstmöglich vor dem momentan vorgesehenen Abschluss 2036 umzusetzen.
Der Schulausschuss sichert dafür der Verwaltung sämtliche Unterstützung zu.
3. In diesem Zusammenhang wird die Verwaltung gebeten zu prüfen, ob und welche
Möglichkeiten auch durch Ausweichquartiere außerhalb des Stadtbezirks vorstellbar sind,
die durch die Einrichtung von Bustransfers genutzt werden könnten.
4. Um eine enge Begleitung des Prozesses durch den Schulausschuss zu gewährleisten, wird
die Verwaltung aufgefordert, den Ausschuss regelmäßig und zeitnah über die Umsetzung
des Konzepts und eventuelle Veränderungen im Ablauf zu informieren.“
5. Die Verwaltung wird aufgefordert, nach 5 Jahren zu überprüfen, ob die
Grundannahmen des heute beschlossenen Konzeptes noch stimmen. Die Ergebnisse
werden dem Ausschuss zur Verfügung gestellt.

Der Schulausschuss stimmte dem Zusatz-/Ergänzungsantrag der Fraktion B‘90/Die
Grünen mit o. g. Ergänzung zu 5. einstimmig zu.

� SPD-Fraktion, Drucksache Nr.: 12727-1-E2:
„… die SPD-Fraktion stellt folgenden Antrag zur Beratung und Abstimmung:
Der Schulausschuss begrüßt die Vorlage zur Schaffung des dringend notwendigen
Schulraums in der Nordstadt und bewertet sehr positiv, dass der Bedarf in Abstimmung mit
den Schulen ermittelt und in ein umfassendes Realisierungskonzept eingearbeitet wurde.
Der Schulausschuss stellt fest, dass innerhalb der aufgezeigten Maßnahmepakete der neue
Grundschulstandort für die Lessingschule nicht enthalten ist, obwohl diese Maßnahme bereits
sehr lange geplant wird und die Umsetzung mit höchster Priorität behandelt werden sollte.
Darüber hinaus ist der Schulausschuss der Auffassung, dass die Zeitdauer bis zum Abschluss
aller Maßnahmen für die am Schluss liegenden Projekte der weiterführenden Schulen und
insbesondere des Helmholtzgymnasiums entschieden zu lang ist.
Zu Recht spricht die Medieninformation der Verwaltung von einem langen Zeitraum, bis zum
Abschluss der Maßnahmen im Jahre 2036 und ebenso wie die Vorlage von der Notwendigkeit
der Prüfung von Beschleunigungspotenzialen.
So ist u.a. für den letzten in der Reihe, das Helmholtzgymnasium zu beachten:
- Im Zusammenhang mit der Einführung von G9 ist der Schulträger für jedes Gymnasium
verpflichtet, hinsichtlich des zusätzlichen Raumbedarfes termingerecht, d.h. zum Schuljahr
2026/27, Abhilfe zu schaffen. Dies muss auch für das Helmholtz-Gymnasium gelten,
welches im bestehenden Gebäude keinen zusätzlichen Jahrgang aufnehmen kann.
- Seit drei Jahren ist vom Schulträger anerkannt, dass aufgrund des Ganztages erhebliche
pädagogische Flächen am Helmholtz-Gymnasium fehlen. Dieser Zustand darf nicht erst
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nach mehr als einem weiteren Jahrzehnt angegangen werden.
- Unstrittig hat die Lehrerschaft durch die besondere Schülerstrukur einen erheblichen
Mehraufwand zu leisten. Hierfür stehen weder Lehrerarbeitsplätze, noch Beratungsräume,
noch banale Sitzplätze im Lehrerzimmer in annähernd ausreichender Zahl zur Verfügung.
Mehrarbeit und besondere Belastung erfordert ein angemessenes Arbeitsumfeld. Dieses
kann nicht erst in 15 Jahren erstellt werden.
Allgemein ist zu berücksichtigen, dass der im Zwischenbericht der Verwaltung zur
Schulentwicklungsplanung für den Primarbereich prognostizierte Anstieg der
Grundschulkinderzahlen sich ja wenige Jahre später in den weiterführenden Schulen
wiederfindet
Deshalb ist es zwingend erforderlich, Beschleunigungspotenziale durch weitere
Ausweichquartiere zu erschließen und solche zumindest beim Helmholtzgymnasium auch auf
dem Bestandsgelände selbst zu schaffen.“

Der Schulausschuss stimmte dem Zusatz-/Ergänzungsantrag der SPD-Fraktion
einstimmig mit einer Enthaltung zu.

Der Schulausschuss empfahl dem Rat der Stadt Dortmund einstimmig, den Beschluss 
laut Vorlage zu fassen.

Weiterhin liegt dem Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften folgende Empfehlung 
der Bezirksvertretung Innenstadt-Nord aus der öffentlichen –Sitzung vom 06.02.19 vor:

Beschluss:

Die Bezirksvertretung Innenstadt-Nord nimmt den nachfolgenden Antrag der SPD-Fraktion zur 
Kenntnis und beschließt einstimmig:

„Die Bezirksvertretung Innenstadt-Nord begrüßt die Vorlage zur Schaffung des dringend 
notwendigen Schulraums in der Nordstadt und bewertet sehr positiv, dass der Bedarf in 
Abstimmung mit den Schulen ermittelt und in ein umfassendes Realisierungskonzept 
eingearbeitet wurde.

Allerdings ist die Bezirksvertretung der Meinung, dass die Zeitdauer bis zum Abschluss aller 
Maßnahmen für die am Schluss liegenden Projekte der weiterführenden Schulen und 
insbesondere des Helmholtzgymnasiums entschieden zu lang ist.

Zu Recht spricht die Medieninformation der Verwaltung von einem langen Zeitraum, bis zum 
Abschluss der Maßnahmen im Jahre 2036 und ebenso wie die Vorlage von der Notwendigkeit 
der Prüfung von Beschleunigungspotenzialen.

So ist u.a. für den Letzen in der Reihe, das Helmholtzgymnasium zu beachten:

- Im Zusammenhang mit der Einführung von G9 ist der Schulträger für jedes  Gymnasium 
verpflichtet, hinsichtlich des zusätzlichen Raumbedarfes termingerecht, d.h. zum Schuljahr 
2026/27, Abhilfe zu schaffen. Dies muss auch für das Helmholtz-Gymnasium gelten, welches 
im bestehenden Gebäude keinen zusätzlichen Jahrgang aufnehmen kann.

- Seit drei Jahren ist vom Schulträger anerkannt, dass aufgrund des Ganztages  erhebliche 
pädagogische Flächen am Helmholtz-Gymnasium fehlen. Dieser Zustand darf nicht erst nach 
mehr als einem weiteren Jahrzehnt angegangen werden.

- Unstrittig hat die Lehrerschaft durch die besondere Schülerstrukur einen 
erheblichen Mehraufwand zu leisten. Hierfür stehen weder Lehrerarbeitsplätze, noch 
Beratungsräume, noch banale Sitzplätze im Lehrerzimmer in annähernd ausreichender Zahl 
zur Verfügung. Mehrarbeit und besondere Belastung erfordert ein angemessenes 
Arbeitsumfeld. Dieses kann nicht erst in 15 Jahren erstellt werden.

Allgemein ist zu berücksichtigen, dass der im Zwischenbericht der Verwaltung zur 
Schulentwicklungsplanung für den Primarbereich prognostizierte Anstieg der Grundschul-
kinderzahlen sich ja wenige Jahre später in den weiterführenden Schulen wiederfindet



Auszug aus der nicht genehmigten Niederschrift

Deshalb ist es zwingend erforderlich Beschleunigungspotenziale zu erschließen durch weitere 
Ausweichquartiere und zumindest beim Helmholtzgymnasium auch auf dem 
Bestandsgelände.“

Die Bezirksvertretung Innenstadt-Nord empfiehlt einstimmig dem Rat der Stadt Dortmund mit 
oben genanntem Zusatz (SPD-Antrag) den Beschluss laut Vorlage zu fassen:

Außerdem liegt dem Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften folgende 
Empfehlung des Ausschusses für Bauen, Verkehr und Grün aus der öffentlichen Sitzung vom 
12.02.19 vor:

Hierzu liegt vor  Empfehlung des Schulausschusses: - Text siehe oben! -

Hierzu liegt vor  Empfehlung der BV Innenstadt-Nord: - Text siehe oben! -

ABVG, 12.02.2019:

Der Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün empfiehlt dem Rat der Stadt Dortmund 
einstimmig, unter Einbeziehung der o. a. Empfehlung des Schulausschusses, den 
Beschluss laut Vorlage zu fassen:

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften nimmt die Empfehlungen des 
Schulausschusses und der Bezirksvertretung Innenstadt Nord zur Kenntnis, folgt der Empfehlung 
des Ausschusses für Bauen, Verkehr und Grün und

empfiehlt dem Rat der Stadt einstimmig, unter Berücksichtigung dieser Empfehlung, folgenden 
Beschluss zu fassen:

Der Rat der Stadt fasst den Grundsatzbeschluss zur Umsetzung des Realisierungskonzeptes zur 
Erweiterung der Schulraumressource im Stadtbezirk Innenstadt-Nord. Dies beinhaltet: 

1. In der Startphase die Umsetzung des Maßnahmenpakets 1. Dies beinhaltet:

1.1.die Planung und den Neubau einer vierzügigen Grundschule auf der Potenzialfläche  
Burgholzstraße 150 einschließlich Sporthalleneinheiten

1.2.die Planung und den Neubau einer Interimsschule gemäß zukunftsfähigem Raumprogramm 
der fünfzügigen Gertrud-Bäumer-Realschule auf der Potenzialfläche Burgholzstraße 150 
einschließlich Sporthalleneinheiten

1.3.die Erweiterung der dreizügigen Diesterweg-Grundschule um einen Schulzug, die Planung 
und den Neubau der vierzügigen Diesterweg-Grundschule gemäß zukunftsfähigem 
Raumprogramm, mit anschließendem Abbruch des alten Schulgebäudes und Errichtung 
einer zusätzlichen Sporthalleneinheit 

1.4.die Erweiterung der Libellen-Grundschule um einen Schulzug, die Planung und Aufstockung 
der Libellen-Grundschule

2. In der späteren Umsetzung der nächsten Maßnahmenpakete des Konzeptes eine fortlaufende 
Anpassungen der individuellen Bedarfe der Standorte

3. Die Prüfung und Hebung von Beschleunigungspotenzialen  durch Flächenpotenziale im Rahmen 
der Fortschreibung des Konzeptes.

Darüber hinaus wird die Verwaltung durch den Rat der Stadt ermächtigt zur schnelleren Realisierung 
der Baumaßnahmen auch Externe mit der Realisierung zu beauftragen.  Im Maßnahmenpaket 1 soll 
eine Beauftragung der Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft mbH (DSG) zur Realisierung der 
Neubauten an der Burgholzstraße (Standorte 1.1. und 1.2) erfolgen.

Der Rat beauftragt die Schulverwaltung die formalen Verfahren zur Anpassung der Zügigkeit der 
betroffenen Schulen einzuleiten.
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